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Lfd. Nr. 1 
Öffentliche Zustellung 

 
Gegen nachstehend aufgeführte Person ist ein Bescheid ergangen, der nicht zustellbar ist. 
 
Name/Empfänger  letzter bekannter Wohnsitz Bescheid nach dem  Bescheid vom 
Aktenzeichen_________________________________________________________________________ 
Gadjiev, Abdul Hakim Kämperstr. 53, 59457 Werl OWiG i.V.m. OBehVO 22.07.2020 
32.12.02.06.41/2020 
 
Der Bescheid kann durch den jeweiligen Empfänger oder sonstige Berechtigte in der Abteilung Sicherheit und Ordnung, Hedwig-
Dransfeld-Straße 23, 59457 Werl unter vorheriger Terminabsprache eingesehen werden. 
Nach Ablauf von 2 Wochen, nach Beginn der Bekanntgabe, gilt der Bescheid als zugestellt. 
 
 
 
Werl, den 06.08.2020 
Wallfahrtsstadt Werl 
i. V. 
 
gez. Canisius 
(Allgemeiner Vertreter) 
 
 

Lfd. Nr. 2  
Öffentliche Bekanntmachung  

der Haushaltssatzung der Wallfahrtstadt Werl 
für die Haushaltsjahre 2020/2021 

 

1. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom  
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW S. 202) hat der Rat der Wallfahrtsstadt 
Werl  
in seiner Sitzung am 28.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahre 2020/2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Wallfahrtsstadt Werl voraussichtlich 
erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und not-
wendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
 

 2020 2021 

im Ergebnisplan mit   
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dem Gesamtbetrag der Erträge auf  73.854.530 € 75.566.930 € 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 73.282.920 € 75.036.710 € 

ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von 0 € 0 € 

ggf. somit auf  73.282.920 € 75.036.710 € 

im Finanzplan mit   

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lau-
fenden Verwaltungstätigkeit auf 

69.844.000 € 71.428.400 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lau-
fenden Verwaltungstätigkeit auf 

66.490.410 € 
 

68.187.220 € 
 

ggf. abzüglich globale Minderauszahlung von 0 € 0 € 

ggf. somit auf  66.490.410 € 68.187.220 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 

5.971.460 € 6.611.210 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf 
 

16.862.420 € 12.925.190 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 

7.537.370 € 3.072.800 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 

8.792.350 € 8.876.570 € 
 

 
festgesetzt. 
 
 
§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
 

2020 2021 

7.537.370 € 3.072.800 € 

festgesetzt. 
 
 
§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf 
 

2020 2021 

9.450.700 € 5.569.000 € 

festgesetzt. 
 
 
§ 4 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 
 

2020 2021 

0 €  0 € 

festgesetzt.  
 
 
§ 5 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 

2020 2021 

45.000.000 € 45.000.000 € 

festgesetzt. 
 
 
§ 6 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch die Hebesatzsatzung vom 29.11.2019 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt 
festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat daher nur eine deklaratorische Bedeutung. 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
     (Grundsteuer A) auf       478.v.H. 
1.2 für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B) auf       800.v.H. 
 
2. Gewerbesteuer auf       437.v.H. 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch die Hebesatzsatzung vom 29.11.2019 für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt 
festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat daher nur eine deklaratorische Bedeutung. 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
     (Grundsteuer A) auf       478.v.H. 
1.2 für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B) auf       800.v.H. 
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2. Gewerbesteuer auf       437.v.H 
§ 7 
Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich seit dem Jahre 2016 wiederhergestellt. Die im Haushaltssanierungs-
plan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 
 
§ 8 
Zuständigkeit für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
1. Bürgermeister 
 

1.1 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 83 Abs. 1 Satz 
3 GO NRW der Bürgermeister, wenn 

 
a) die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen, 
b) die Mehraufwendungen auf innere Verrechnungen zurückzuführen sind, 
c) die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erfor-

derlich werden 
d) die Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Vorschriften eine Überschreitung 

des Aufwendungsansatzes und Auszahlungsansatzes bei den Abteilungsbudgets von nicht mehr als 10 v.H. zur Folge 
hat, 

e) die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Übrigen bei den Abteilungsbudgets konsumtiv nicht mehr als 
10.000 € und investiv nicht mehr als 25.000 € im Einzelfall betragen. 

 
1.2 Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Über die Leistung unabweisbarer außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 83 Abs. 1 Satz 
3 GO NRW der Bürgermeister, wenn  

 
a) die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen, 
b) die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erfor-

derlich werden 
c) die Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Vorschriften eine Überschreitung 

des Aufwendungsansatzes und Auszahlungsansatzes bei den Abteilungsbudgets von nicht mehr als 10 v.H. zur Folge 
hat, 

d) die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Übrigen bei den Abteilungsbudgets konsumtiv nicht mehr als 
10.000 € und investiv nicht mehr als 25.000 € im Einzelfall betragen. Für außerplanmäßige Investitionen sind die 
Vorgaben des § 81 Abs. 2 und 3 GO NRW zu beachten. 

 
2. Rat 
Für die über Ziffer 1 hinausgehende Haushaltsüberschreitung ist gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW ein vorheriger Beschluss des Rates 
erforderlich.  
 
3. Erheblichkeit 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall 
mehr als 100.000 € betragen. § 15 Nr. 5 der Zuständigkeitsordnung der Wallfahrtsstadt Werl vom 23.04.2015 bleibt von dieser Rege-
lung unberührt. 
 
 
§ 9 
Wertgrenze 
Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 25.000 €, bezogen auf den Ge-
samtauszahlungsbedarf, festgesetzt. 
 
 
§ 10 
Ermächtigungsübertragungen 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können mit Zustimmung des Bürgermeisters übertragen werden. Werden 
Aufwendungen übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. 
 
Ermächtigungen für investive Auszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investi-
tionsmaßnahmen im Haushaltsjahr der Planung nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen im Einzelfall bis zum Ende des zweiten 
dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. 
 
Eine Aufstellung über die übertragenen Ermächtigungen wird der jeweiligen Jahresrechnung beigefügt und dem Rat zur Kenntnis 
gegeben. 
 
Darüber hinaus gelten die Vorschriften des § 22 KomHVO NRW. 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2020/2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO i.V.m. § 6 Abs. 3 des Stärkungspaktgesetzes der Bezirksregierung in 
Arnsberg mit Schreiben vom 10.01.2020 angezeigt worden. 
 
Die nach § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes erforderliche Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes ist von der Bezirksre-
gierung in Arnsberg mit Schreiben vom 18.03.2020 erteilt worden. 



4 
 

 
Der Haushaltsplan und der Haushaltssanierungsplan liegen zur Einsichtnahme vom 20.07.2020 bis zum Ende der Auslegung des 
Jahresabschlusses 2021 einschließlich während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer B 024, öffentlich aus und sind unter der 
Adresse www.werl.de/haushalt verfügbar. 
Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a)   eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c)   der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Werl vorher gerügt und dabei 
      die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel  
      ergibt. 
 
 
 
Werl, den 17.07.2020 
Wallfahrtsstadt Werl 
 
 
gez. Grossmann 
(Bürgermeister) 
 
 
 

Lfd. Nr. 3 
Öffentliche Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Wallfahrtsstadt Werl 

Satzung (5. Ergänzungssatzung) über die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 für den Ortsteil Mawicke 

 
Beteiligung der Öffentlichkeit / öffentliche Auslegung gem. § 34 Abs. 6 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634). 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist aus dem nachstehend abgedruckten Lageplan zu ersehen. 
 
Die Wallfahrtsstadt Werl beabsichtigt, die Satzung über die Festlegung der im Zusammenhang bebauten Ortsteile für den Ortsteil 
Mawicke zu ergänzen und die 5. Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB für den Ortsteil Mawicke zu erlassen. 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 die Verwaltung beauftragt, 
vor Erlass der Satzung die nach § 34 Abs. 6 BauGB erforderliche Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen. 
Ziel der o.g. Satzung ist es, Baurecht für die weitere Wohnentwicklung zu schaffen. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben nach § 13 Abs. 
3 BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen. Des Weiteren wird von einem Umweltbericht, von der Angabe, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. Die Beteiligung erfolgt 
gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB; hier: öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB. 
 
Der Entwurf der o.g. Satzung und der Begründung liegen in der Zeit  
 

vom 20.08.2020 bis einschl. 18.09.2020 
 

während der Dienststunden (Mo-Mi 8:00-12:30 Uhr und 14:00-15:30 Uhr, Do 8:00-12:30 Uhr und 14:00-18:00 Uhr, Fr 8:00-12:00 Uhr) 
- zusätzlich auch nach Terminvereinbarung (Tel.: 02922 - 8000) - im Fachbereich III, Abt. 61 - Stadtplanung, Straßen und Umwelt der 
Stadt Werl, Rathaus, Hedwig-Dransfeld-Straße 23, 59457 Werl öffentlich aus. 
Aufgrund der aktuellen Lage der Corona Pandemie wird zur Einsichtnahme der Planunterlagen im Rathaus sowie gegebenenfalls bei 
Vorbringen von Anregungen zur Niederschrift um telefonische Terminvereinbarung (Tel.: 02922 – 8000) gebeten. 
Während der Auslegungsfrist können die Entwurfsunterlagen eingesehen werden. Es besteht die Gelegenheit, sich zu den Planungen 
zu äußern und die Planungen zu erörtern sowie Stellungnahmen schriftlich (auch per E-Mail, hier: post@werl.de) oder zur Nieder-
schrift bei der Stadtverwaltung Werl (Rathaus) vorzubringen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht fristgerecht abgegeben wor-
den sind, gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Im o.g. Zeitraum sind die Unterlagen auch auf der Internetseite der Stadt Werl (www.werl.de, hier: rechte Spalte „Beteiligung der 
Öffentlichkeit“) einzusehen. 
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5. Ergänzungssatzung über die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB für den Ortsteil Mawicke 

 

 
 
Werl, den 04.08.2020 
Wallfahrtsstadt Werl 
i. V. 
 
gez. Canisius 
(Allgemeiner Vertreter) 
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Lfd. Nr. 4 
Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin 

sowie der Vertretung der Wallfahrtsstadt Werl in der Wallfahrtsstadt Werl am 13.09.2020 
 

Nach §§ 19, 46 b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung mit §§ 75b Abs. 7, 30, 31 Abs. 4 der Kommunalwahlordnung 
(KWahlO) und nach der Wahlordnung zur Durchführung der Integrationsratswahl gebe ich bekannt, dass der Wahlausschuss in seiner 
Sitzung am 30.07.2020 folgende Wahlvorschläge für die Wahl des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin sowie der Vertretung der Wall-
fahrtsstadt Werl sowie für die Wahl des Integrationsrates in der Wallfahrtsstadt Werl zugelassen hat: 

 
 
A. Wahlvorschläge für das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

 

 
 
B.   Wahlvorschläge für die Wahl in den Wahlbezirken 
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C. Wahlvorschläge für die Wahl des Integrationsrates 

 
 
Werl, den 06.08.2020 
Wallfahrtsstadt Werl 
 
gez. Canisius 
(Stellvertretender Wahlleiter) 
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Lfd. Nr. 5 
Öffentliche Bekanntmachung der Wallfahrtsstadt Werl 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen und 
die Wahl des Integrationsrates der Wallfahrtsstadt Werl am 13. September 2020 

 
1. Die Kommunalwahlen und die Wahl zum Integrationsrat der Wallfahrtsstadt Werl finden gleichzeitig statt. 
 
2. Das Wählerverzeichnis für die Kommunalwahlen und das Wählerverzeichnis für die Wahl des Integrationsrates der Wallfahrtsstadt 

Werl werden in der Zeit vom 24. August bis zum 28. August 2020 während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis freitags 
von 8.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Wallfahrtsstadt Werl, Hedwig-Dransfeld-Str. 
23, Zimmer B 127, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern Wahlberechtigte die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen wollen, haben sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß den § 8 Abs. 2 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist.  

 
Die Wählerverzeichnisse werden im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist digital möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen (getrennten) Wahlschein für die Kommunalwahlen oder 
einen Wahlschein für die Integrationsratswahl hat.  

 
3. Wer ein Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 24. August 2020 bis zum 28. August 2020, 

spätestens am 28. August 2020, 12.00 Uhr, bei der Wallfahrtsstadt Werl, Wahlamt, Hedwig-Dransfeld-Str. 23, Zimmer B 127, 
Einspruch erheben. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift erhoben werden. Soweit die behaupte-
ten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen oder anzugeben. 

 
4. Wahlberechtigte, die in ein Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 24. August 2020 eine verbundene 

Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen sowie für eine gegebenenfalls erforderliche Stichwahl für die Bürgermeister- 
und/oder Landratswahl auf der kenntlich gemacht ist, für welche der Wahlen die Wahlberechtigung besteht, oder eine Wahlbe-
nachrichtigung für die Wahl zum Integrationsrat. Die Benachrichtigungen erhalten auf der Rückseite einen Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins für die Kommunalwahlen oder für die Integrationsratswahl. 

 
 In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk/Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu 

wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind auf der Wahlbenachrichtigung gekennzeichnet. 
 
Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlberechtigt zu sein, müssen Einspruch ge-
gen das Wählerverzeichnis erheben, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihr Wahlrecht nicht ausüben zu können.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wahlberechtigte, die bei den Kommunalwahlen oder der Integrationsratswahl durch Briefwahl wählen wollen, müssen jeweils 
gesonderte Wahlbriefe absenden.  

 
5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 

a) für die Vertretung des Kreises Soest und für die Landratswahl in einem beliebigen Wahlraum des Wahlbezirks, für den 
der Wahlschein ausgestellt ist, 

b) bei den Gemeinderats- und der Bürgermeisterwahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Wahlbe-
zirks, für den der Wahlschein ausgestellt ist, 

c) bei der Wahl für den Integrationsrat nur im Wahllokal Rathaus oder  
durch Briefwahl teilnehmen. 

 
6. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterlagen 

6.1  in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
6.2  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne einen von ihnen zu vertretenden Grund die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis bis zum 24. August 2020 oder die Einspruchsfrist bis zum 28. August 2020 versäumt haben, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist, 
c) wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-

lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.  

 
Für die Kommunalwahlen werden nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte noch bis zum 16. Tag vor der 
Wahl (28. August 2020) von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen, wenn sich ihre Wahlberechtigung bis zu diesem 
Tag durch Eintragung in das Melderegister herausstellt. 
 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 11. Sep-
tember 2020, 18.00 Uhr, bei der Wallfahrtsstadt Werl, Rathaus, Zimmer B127, Hedwig-Dransfeld-Str. 23, 59457 Werl, mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder 
durch sonst dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Telefonische Anträge sind unzulässig. Im Falle 
nachweislicher plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.  
 
Versichern Wahlberechtigte glaubhaft, dass ihnen beantragte Wahlscheine nicht zugegangen sind, können sie bis zum Tag vor 
der Wahl, 12.00 Uhr, neue Wahlscheine beantragen.  
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Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 6.2 Buchstaben a) bis c) aufgeführten Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 13. September 2020, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dazu berechtigt zu 
sein. Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen, die mindestens 
16 Jahre alt sein muss.  

 
Mit dem Wahlschein für die Kommunalwahlen erhalten die Wahlberechtigten zu den Gemeinde- und Kreiswahlen (Bürgermeister-
, Rats-, Landrats- und Kreistagswahl) 
1. je einen Stimmzettel 

- für die Bürgermeisterwahl (blau), 
- für die Ratswahl (grün), 
- für die Landratswahl (weiß), 
- für die Kreistagswahl (rot), 

2. den für alle (Kommunal-)Wahlen gemeinsamen blauen Stimmzettelumschlag, 
3. einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt ist 

und 
4. ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Mit dem Wahlschein für die Wahl zum Integrationsrat erhalten die Wahlberechtigten  
1. einen amtlichen Stimmzettel für die Integrationsratswahl, 
2. einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Integrations-ratswahl, 
3. einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag, der mit Anschrift versehen ist, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist und 
4. ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl sind die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln und den Wahlscheinen getrennt für die Kommunalwahlen und die 
Integrationsratswahl so rechtzeitig an die angegebene Stelle abzusenden, dass die Wahlbriefe 

 
1. für die Integrationsratswahl dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr und 
2. für die Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. 

 
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 
 
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den getrennten Merkblättern für die Briefwahl, die mit den Briefwahlunterlagen zugestellt 
werden, zu entnehmen. 
 
Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich 
befördert. Sie können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle, nicht aber in einem Wahllokal abgegeben werden. 
 

 
Werl, den 06. August 2020 
Wallfahrtsstadt Werl 
Der Bürgermeister 
i.V. 
 
gez. Canisius 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Lfd. Nr. 6 
Wahlbekanntmachung 

 
Am Sonntag, dem 13. September 2020, finden 
 
in Nordrhein-Westfalen die 
Kommunalwahlen 
 
und in der Stadt Werl die 
Wahl des Integrationsrates 
 
statt.  
 
In der Stadt Werl werden damit die Wahl des Kreistages und des Landrates des Kreises Soest, die Wahl des Rates, des Bürgermeis-
ters und des Integrationsrates der Stadt Werl gemeinsam durchgeführt.  

 
1. Die Wahlen dauern von 8 bis 18 Uhr. 

 
2. Für die Wahl der Vertretung des Kreises Soest ist das Gebiet der Stadt Werl in folgende Kreiswahlbezirke eingeteilt:  

der Kreiswahlbezirk 25 mit den Wahlbezirken 1 – 3 und 17 – 19,  
der Kreiswahlbezirk 26 mit den Wahlbezirken 8 – 14,  
der Kreiswahlbezirk 27 mit den Wahlbezirken 4 – 7 und 15 - 16  
der Stadt Werl.  

 
Für die Wahl der Vertretung der Stadt Werl ist das Stadtgebiet in 19 Wahlbezirke eingeteilt, wobei der Wahlbezirk 010 und 100 in 
2 Stimmbezirke, der Wahlbezirk 150 in 4 Stimmbezirke, die Wahlbezirke 170 und 190 in jeweils 2 Stimmbezirke unterteilt sind. 
Für die Wahl des Integrationsrates wurde für das Gebiet der Stadt Werl ein Wahlbezirk festgelegt. 
 
Bei den Kommunalwahlen wird die Wahl in folgenden allgemeinen Wahlbezirken nach Altersgruppen und Geschlecht durchge-
führt (repräsentative Wahlstatistik); das Wahlgeheimnis wird auch hier unbedingt gewahrt: 

 
WBZ Bezeichnung  Straße  Wahlraum_____________ 
012  Sönnern   Antoniusstraße 60 Peter-Härtling-Schule 

 
Die Wahl- und die Stimmbezirke sowie die Lage der Wahlräume, in denen die Wahlberechtigten wählen können, gehen aus den 
Wahlbenachrichtigungen hervor, die den Wahlberechtigten bis zum 23.08.2020 zuzustellen sind. Barrierefrei zugängliche Wahl-
räume sind mit einem Hinweis gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der all-
gemeinen Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer B127, Hedwig-Dransfeld-Str. 23, aus. 
 
Die Briefwahlvorstände für die Kommunalwahlen treten um 15.00 Uhr zusammen. 
 

3. Wahlberechtigte Personen können nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen 
sind. Die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweisdokument sind zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung, auf der ge-
kennzeichnet ist, für welche Wahlen der Empfänger berechtigt ist, soll bei der Wahl vorgelegt werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler erhalten bei Betreten des Walraumes jeweils einen amtlichen Stimmzettel 
für die Wahlen ausgehändigt, zu denen sie wahlberechtigt sind. 

 
3.1  Der Wähler hat für die Bürgermeister- und die Gemeinderatswahl sowie die Landrats- und die Kreistagswahl jeweils eine 

Stimme.  
 

Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber  
 

a) für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
b) für den Gemeinderat 
c) für das Amt des Landrats/die Landrätin 
d) für den Kreistag 

 
gekennzeichnet werden.  

 
Die Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck unterscheiden sich in der Farbe wie folgt: 

 
a) für die Bürgermeisterwahl: blau 
b) für die Gemeinderatswahl: grün 
c) für die Landratswahl: weiß 
d) für die Kreistagswahl: rot 

 
 Für die Integrationsratswahl werden gelbe Stimmzettel verwendet. 
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3.2  Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 

Bei nur einem Wahlvorschlag enthält der Stimmzettel die Langbezeichnung der Wählergruppe, die Art des Wahlvorschlages 
(Listen- oder Einzelwahlvorschlag) und rechts von der Bezeichnung die Kurzbezeichnung. Sofern es sich um einen Listen-
wahlvorschlag handelt, sind die ersten drei Bewerber der Liste benannt. 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er unter dem Wahlvorschlag durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder eine andere eindeutige Kennzeichnung unter der Option „JA“ oder der Option „NEIN“ eindeutig kenntlich macht, ob er/sie 
diesem Wahlvorschlag seine Stimme gibt.  

 
3.3  Die Stimmzettel müssen von den wahlberechtigten Personen in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen 

Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie sie gewählt haben. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 

Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. 

 
5. Die Briefwahl für die Kommunalwahlen und die Integrationsratswahl finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt. Die Wahlscheine 

werden jeweils gesondert mit den Briefwahlunterlagen erteilt.  

 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 

 
a) für die Vertretung des Kreises Soest und für die Landratswahl in einem beliebigen Stimmbezirk des Wahlbezirks, für 

den der Wahlschein ausgestellt ist, 
b) bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des Wahlbezirks, 

für den der Wahlschein ausgestellt ist oder 
c) durch Briefwahl teilnehmen. 
d) Wähler für die Wahl des Integrationsrates, die einem Wahlschein haben, können an der Wahl nur im Wahllokal Rat-

haus oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich im Wahlamt der Wallfahrtsstadt Werl entsprechend seiner Wahlberechtigung die 
Briefwahlunterlagen (die/den amtliche/n Stimmzettel, den amtlichen Wahlumschlag für die Stimmzettel, einen Wahlbriefumschlag 
-versehen mit der Anschrift des Gemeindewahlleiters- sowie Merkblätter für die Briefwahl) beschaffen.  
 
Die orangenen und roten Wahlbriefe mit den Stimmzetteln –im verschlossenen Stimmzettelumschlag– und den unterschriebenen 
Wahlscheinen sind getrennt nach den Kommunalwahlen und der Integrationsratswahl so rechtzeitig der auf den Wahlbriefen 
angegebenen Stelle zu übersenden oder abzugeben, dass sie dort spätestens am Wahltag  

 
a) für die Kommunalwahlen bis 16.00 Uhr und 
b) die Integrationswahl bis 18.00 Uhr 

 
eingehen. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 

 
7.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Stimmrecht für jede Wahl, für die sie wahlberechtigt ist, nur einmal und nur persönlich 

ausüben. 
 

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wähler 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 33 Absatz 1 Nr. 4a der Kommunalwahlordnung).     
 
Nach § 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder eine solche Tat 
versucht. 

 

Werl, den 06. August 2020 
Stadt Werl 
Der Bürgermeister 
i.V. 
 
gez. Canisius 
 


